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Der Senat von Berlin 
InnDS - IV C 1 -  
Tel.: 90223 (9223) - 2961 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
V o r b l a t t 
Vorlage - zur Beschlussfassung - 

 
über die Aufgabe einer überwiegenden Teilfläche der Sportanlage  
Bruno-Bürgel-Weg 63, 12439 Berlin-Schöneweide zu Gunsten der Errichtung des  
Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Union Berlin  
(Verfahren gemäß § 7 Abs. 2 Sportförderungsgesetz) 

 
 
 

A. Problem: 
 
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin beabsichtigt, eine überwiegende Teilflä-
che der Sportanlage Bruno-Bürgel-Weg 63, 12439 Berlin, dem 1. FC Union Berlin im 
Wege eines Erbbaurechtsvertrages für 65 Jahre zur Verfügung zu stellen. Die Abtei-
lung Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport beantragt mit Schreiben vom 7. März 
2017 die Aufgabe der Sportanlage, da auch die Vergabe eines Erbbaurechts über den 
genannten Zeitraum rechtlich eine Aufgabe der bislang öffentlichen Sportanlage dar-
stellt. 
 
Die Aufgabe von öffentlichen Sportflächen verlangt nach § 7 Abs. 2 Sportförderungs-
gesetz (SportFG) das Feststellen eines überwiegenden öffentlichen Interesses an einer 
anderen Nutzung sowie die Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 
 
 
B. Lösung: 
 
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick beabsichtigt das Grundstück Bruno-Bürgel-Weg 63, 
bestehend aus den Flurstücken 6689 und 6690 der Flur 2 sowie den Flurstücken 9004 
und 9005 der Flur 134, Gemarkung Kanne, Grundbuch von Treptow, Blatt 3N teilweise 
dem 1. FC Union Berlin für sein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) zur Verfügung zu 
stellen. Da die Teilflächen, auf denen ein Tennisclub und zwei Wassersportvereine un-
tergebracht sind, nicht Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages werden sollen, muss das 
Teilgrundstück neu vermessen werden. Der dem 1. FC Union Berlin zu überlassende 
Teil umfasst eine Fläche von ca. 36.800 m² (Plan Anlage 1). 
 
Der Entscheidung im Jahr 2016 vorausgegangen war eine ergebnisoffene Standortun-
tersuchung mehrerer alternativer Flächen des Bezirks Treptow-Köpenick. Nach 
Abschluss der Prüfungen unter Beteiligung der Senatsressorts für Stadtentwicklung 
und Umwelt, für Bildung, Jugend und Wissenschaft und für Inneres und Sport sowie 
des Bezirks konnte ein Konsens darüber erzielt werden, dass sich am Bruno-Bürgel-
Weg geeignete Flächen für die Errichtung eines NLZ des 1. FC Union Berlin befinden 
(Bauabschnitt A). 
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Im September 2016 unterzeichneten der Regierende Bürgermeister von Berlin und der 
Präsident des 1. FC Union Berlin eine „Absichtserklärung – Letter of Intent – zur Errich-
tung / Weiterentwicklung eines NLZ für den 1. FC Union“ (Anlage 2). Nach der Wahl 
zum Abgeordnetenhaus 2016 wurde die Unterstützungszusage zur Realisierung des 
NLZ in den Koalitionsvertrag der Regierungsparteien und danach in die Richtlinien der 
Regierungspolitik aufgenommen. Eine Finanzierungsrate in Höhe von 8.800.000 € 
wurde als VE für 2018 mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2017 in Kapitel 1024  Titel 
89360 des Einzelplans 10 (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) aufge-
nommen. 
 
Die nach SportFG § 7 Abs. 4 vorgesehene Anhörung hat am 14. Februar 2017 stattge-
funden (Protokoll Anlage 3). Teilgenommen haben Vertreter betroffener Sportvereine, 
des Landessportbundes, des Bezirkssportbundes, der Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, der für die Schulen 
und den Sport zuständigen Abteilung des Bezirks sowie der BVV Treptow-Köpenick.  
 
In der Folge wurden am 24.05.2017, am 15.06.2017 und am 27.07.2017 weitere Ge-
spräche mit  Vereinsvertretern geführt und diverse mündliche wie schriftliche 
Stellungnahmen abgegeben. Zentraler Punkt der Gespräche war die uneingeschränkte 
Aufrechterhaltung des Sportbetriebs der zwei Wassersportvereine sowie des Ten-
nisclubs. Dabei fokussierten sich die Planungen auf die Lage und Ausführung der 
Erschließungszufahrt zu den an der Spree gelegenen Grundstücksteilen, die für die 
generelle Erreichbarkeit der Wassergrundstücke sowie für den Transport von Booten 
per Kran erforderlich ist. 
Nach Erörterung mehrerer Alternativen wurde eine Erschließungslösung gefunden, die 
in Verbindung mit zusätzlichen Ordnungsmaßnahmen eine für alle Betroffenen akzep-
table Lösung zur Aufrechterhaltung des jeweiligen Sportbetriebs darstellt  
(Plan Anlage 4). 
 
Die Zustimmung zu der Aufgabe der in der Anlage 1 dargestellten Teilfläche wird erbe-
ten.  
 
C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung: 
 
Ohne die teilweise Überlassung der Sportanlage Bruno-Bürgel-Weg 63 kann der 1.FC 
Union Berlin das Ziel, die sich bisher an verschiedenen, weit auseinander liegenden 
Standorten befindenden Bestandteile seines NLZ an einem dafür geeigneten Standort 
zusammenzufassen und damit die Nachwuchsförderung des Vereins zu optimieren, 
nicht durchführen. Die Optimierung der Nachwuchsförderung im Berliner Sport ist ein 
vorrangiges Ziel des Senats, der sich davon überzeugt hat, dass es für ein neues NLZ 
des 1.FC Union keine anderen geeigneten Standortalternativen gibt. 
 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter: 
 
Mit der Entwicklung des NLZ würden sich die Bedingungen für eine systematische 
Förderung des Mädchenfußballs in Berlin deutlich verbessern. 
Die Spielstätten des NLZ werden auch den Mädchen- und Frauenmannschaften als 
Spielstätte dienen. Die Mädchen und Frauen sind vollumfänglich in die Strukturen des 
NLZ eingebunden und profitieren von dessen Einrichtungen. Die Trainingszeiten im 
Mädchenbereich werden durch den Neubau am Bruno-Bürgel-Weg deutlich optimiert. 
Der genderspezifische Aspekt wird durch den Aufbau des NLZ also nicht nur berück-
sichtigt, sondern der Mädchen- und Frauenfußball kann dadurch mit einer höheren 
Qualität gefördert werden. 
 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/ oder Wirtschaftsunternehmen: 
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Der 1.FC Union Berlin e.V. trägt einen Anteil in Höhe von 5.950.000 € der Gesamtkos-
ten von derzeit 14.750.000 € (ermittelter Kostenrahmen Bedarfsprogramm 
Bauabschnitt A). 
 
F. Gesamtkosten:  
 
Die für Bauabschnitt A vorgesehenen Baumaßnahmen des 1. FC Union Berlin werden 
14.750.000 € kalkuliert. Der Senat fördert die Baumaßnahmen durch eine Zuwendung 
der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Höhe von 8.800.000 € 
 
G. Flächenmäßige Auswirkungen: 
 
Keine. 
 
H. Auswirkungen auf die Umwelt: 
 
Keine 
 
I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
 
Keine 
 
 
J. Zuständigkeit: 
 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
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Der Senat von Berlin 
InnSport  - IV C 1 
Tel.: 90223 (9223) - 2961 
 
 
 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
V o r l a g e 

- zur Beschlussfassung - 
 
über die Aufgabe einer überwiegenden Teilfläche der Sportanlage  
Bruno-Bürgel-Weg 63, 12439 Berlin-Schöneweide zu Gunsten der Errichtung des  
Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Union Berlin  
(Verfahren gemäß § 7 Abs. 2 Sportförderungsgesetz) 
 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 

Der Aufgabe gemäß § 7 Abs. 2 Sportförderungsgesetz einer überwiegenden Teilfläche 
der Sportanlage Bruno-Bürgel-Weg 63 im Bezirk Treptow-Köpenick, zugunsten der Er-
richtung des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Union Berlin wird zugestimmt. 
 
A. Begründung:  
 
Die Aufgabe von öffentlichen Sportflächen verlangt nach  § 7 Abs. 2 Sportförderungsgesetz 
(SportFG) das Feststellen eines überwiegenden öffentlichen Interesses an einer anderen 
Nutzung sowie die Zustimmung des Abgeordnetenhauses. 
 
Die Voraussetzungen für eine Zustimmung durch das Abgeordnetenhaus zur Aufgabe der 
Sportfläche entsprechend Antrag des Bezirks Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung Wei-
terbildung, Schule, Kultur und Sport vom 07.03.2017 sind erfüllt. Zur Begründung des 
überwiegenden öffentlichen Interesses an der Zielsetzung wird vorgetragen:  
 
• Das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Union Berlin ist eine der seitens 

des Ligaverbandes der deutschen Fußball-Lizenzligen im Ligastatut vorgeschriebe-
nen Leistungen, die die am Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga 
teilnehmenden Vereine zu erbringen haben (vgl. Richtlinien für die Errichtung und Un-
terhaltung von Leistungszentren der Teilnehmer der Lizenzligen). Es liegt im 
Interesse der Sportmetropole Berlin, dass Berlins Bundesligisten derartige Bedingun-
gen bestmöglich erfüllen können. 
 

• Das bestehende NLZ betreibt der 1. FC Union Berlin als Lizenzverein entsprechend 
der Regularien der deutschen Fußball-Liga seit 2002 an mehreren, teilweise weit 
voneinander entfernten Standorten. Mit Unterstützung des Landes Berlin hat der  
1. FC Union Berlin daher einen Standort gesucht, an dem sich Aufgaben und Ziele 
eines NLZ nachhaltig und gebündelt verwirklichen lassen. Auch aus Sicht der Flatow-
Oberschule stellt es eine wünschenswerte Verbesserung dar, wenn erforderliche täg-
liche Wege zwischen Schule, Internat und NLZ für die beim 1. FC Union Berlin 
spielenden Schüler verkürzt werden können. 
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• Eine Optimierung der Förderung im Nachwuchsleistungssport gehört zu den  

sportpolitischen Zielen des Senats, wie sie im Strategiepapier „Sport in Berlin –  
Perspektiven der Sportmetropole 2024“ beschrieben sind. Das geplante NLZ für den 
1.FC Union Berlin entspricht dieser Zielsetzung. 
 

• Die Weiterentwicklung der Grundstücke zwischen Bruno-Bürgel-Weg und Spree zu 
einem zusammenhängenden Sportband ist im Interesse der Sportentwicklung des 
Bezirks Treptow-Köpenick, schafft Entwicklungsspielräume für die ansässigen Sport-
vereine und stellt zugleich eine städtebauliche Verbesserung der heutigen Situation 
dar, die durch eine Gemengelage mit dysfunktionalen Nutzungsverhältnissen ge-
kennzeichnet ist. Die Neuordnung der Sportnutzungen im Bereich des Bruno-Bürgel-
Weges 63 ist daher eine wichtige Entwicklungsmaßnahme. 
 

Die Sportanlage Bruno-Bürgel-Weg 63 besteht aus drei Fußball-Spielfeldern nebst Funkti-
onsgebäude, einer Tennisanlage mit fünf Plätzen sowie in der Wintersaison einer Tragluft-
halle nebst Clubhaus (Pachtgelände) und zwei Wassersportanlagen nebst Clubhaus (beides 
Pachtgelände). Die Fußballplätze werden bereits seit Jahren von Nachwuchsmannschaften 
des 1. FC Union Berlin zu Trainings- und Wettkampfzwecken genutzt. Weitere Nutzer der 
Fußballplätze sind die BSG Fernsehelektronik (2,5 WoStd.) und die BSG Wasser 75 e.V. (1 
WoStd.). 
Eine schulische Nutzung findet im Rahmen des WPU (Wahlpflichtunterricht) der Flatow-
Oberschule statt. Diese Nutzung wird auch weiterhin bestehen bleiben.. 
 
In der formalen Anhörung am 14. Februar 2017 und den nachfolgenden Gesprächen erörter-
ten Bezirk und Senat mit den Vereinsvertretern die Planung im Detail und anhand von 
alternativen Vorschlägen. Zentraler Punkt der Gespräche war die uneingeschränkte Auf-
rechterhaltung des Sportbetriebs der zwei Wassersportvereine sowie des Tennisclubs. Dabei 
fokussierten sich die Planungen auf die Lage und Ausführung der Erschließungszufahrt zu 
den an der Spree gelegenen Grundstücksteilen, die für die generelle Erreichbarkeit der 
Wassergrundstücke sowie für den Transport von Booten erforderlich ist.  
Im Ortstermin am 27. Juli 2017 wurde eine Erschließungslösung vorgestellt, die in Verbin-
dung mit zusätzlichen Ordnungsmaßnahmen eine für alle Betroffenen akzeptable Lösung zur 
Aufrechterhaltung des jeweiligen Sportbetriebs darstellt (Plan Anlage 4). Die bisher zwischen 
den Fußballspielfeldern hindurch verlaufende Zufahrt wird an den westlichen Rand des 
Sportgeländes verlegt. Als interne Fahrstraße erschließt sie zugleich die Pachtflächen der 
drei Vereine TC Berlin-Oberspree, Motorwassersportclub 1190 e.V. und SSV Köpenick-
Oberspree e.V. und ermöglicht es, jederzeit Boote und andere schwere Lasten per Kranwa-
gen zu den Pachtflächen zu transportieren. 
Um die Erschließungszufahrt so anlegen zu können, müssen die Tennisplätze 4 und 5 des 
TC Berlin-Oberspree verlegt werden. Platz 4 wird als Ergänzung zu den Plätzen 1 bis 3 nah 
am Clubhaus des Tennisvereins neu angelegt. Dafür muss das Heizhaus, von dem aus die 
Traglufthalle des Tennisclubs in der Wintersaison versorgt wird, ebenfalls verlegt werden.  
Für den 5. Tennisplatz gibt es zwei alternative Lösungen. Entweder wird er im rückwärtigen 
Bereich der Pachtfläche des Motorwassersportclubs 1190 neu gebaut, erhält eine strapazier-
fähige Decke mit entsprechend tragfähigem Unterbau nebst einer stabilen Abdeckung und 
dient in der Wintersaison dem Motorwassersportclub 1190 als Winterlagerfläche für Boote 
oder er kann entfallen und die eingesparten Mittel werden dem TC Berlin-Oberspree als Ei-
genmittelersatz für die Anschaffung einer neuen Traglufthalle zur Verfügung gestellt, die als 
eine durch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport geförderte Maßnahme im Vereinsin-
vestitionsprogramm errichtet werden soll. Der TC Berlin-Oberspree bevorzugt die zweite 
Alternative. 
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B. Rechtsgrundlage:  
 
Gesetz über die Förderung des Sports im Lande Berlin (Sportförderungsgesetz - SportFG) 
vom 6. Januar 1989 (GVBl. S 122), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2010 (GVBl. S. 
560) 
 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:  

 
Der 1.FC Union Berlin e.V. trägt einen Anteil in Höhe von 5.950.000 € der Gesamtkos-
ten von derzeit 14.750.000 € (ermittelter Kostenrahmen Bedarfsprogramm 
Bauabschnitt A). 
 
D. Gesamtkosten: 
 
Für den Neubau von Sportplätzen und Gebäuden sowie für Ordnungsmaßnahmen im Bau-
abschnitt A entstehen Gesamtkosten in Höhe von 14.750.000 €. Die Finanzierung erfolgt mit 
Mitteln des 1. FC Union Berlin sowie mit Zuwendungsmitteln des Landes Berlin. 
 
 
 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
 
Keine 
 
F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
Mit der Aufgabe entfallen jährlich rd. 29.000 €  Betriebskosten gem. BetrkVO. 
 
a. Die bisherigen Betriebskosten entfallen im Landeshaushalt im Kapitel 3715, Titel 12404. 
 
b. Mit jährlichen Erbbauzinseinahmen ist zu rechnen; deren Höhe ist zur Zeit noch nicht be-
stimmt. Die Einnahme wird bei Kapitel 3715, Titel 12404 erfolgen. 
 
 
G. Flächenmäßige Auswirkungen: 

 
Keine. 
 
 
H. Auswirkungen auf die Umwelt: 
 
keine.  
 
 
Berlin, den      05.09.2017 

 
 

Michael Müller 
 
Regierender Bürgermeister  

Der Senat von Berlin 
 
 

Andreas Geisel 
 
Senator für Inneres und Sport  
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Standort:  Bruno-Bürgel-Weg 63, 12439 Berlin 
 

 
 
Bild 1, Quelle: Geoportal Berlin/ Fis Broker Kartenanzeige, Karte von Berlin 1:5000 
 
 

 
 
Bild 2, Quelle: Geoportal Berlin/ Fis Broker, Digitale farbige Orthophotos 2016 (DOP20RGB) 
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Anlage 1  Aufzugebende Teilfläche der Sportanlage Bruno-Bürgel-Weg 63 

 
Quelle: Verkehrswertgutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. Christian Heller 
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Anlage 2  Letter of Intent  09/ 2016 
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Anlage 3 Protokoll der Anhörung gemäß § 7 Abs. 4 SportFG vom 14. Februar 2017 
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Anlage 4 Planung mit Erschließungslösung (Stand 27.Juli 2017) 
 

 
 
Quelle: Lageplan Bauabschnitt 1, Variante 3; Zuwegung MWSC westlich 24/7, Ersatz der Tennisplätze 
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